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<0u Folge der seit der Kundmachung vom 30. v. M. erflossenen Straferkenntniffe
wurden von dem Militär - Gerichte wegen wörtlicher und thätlicher Jnsultimng
der Sicherheits - Organe , dann erceffiven , widersetzlichen Benehmens abermals
nachfolgende Individuen verurtheilt:

Anton Trümmer , Wagnermeister zu Ottakring , zu fünf- , Franz Kach-
lik , Hausknecht , zu vier- , Peter Danner , Fiakerknecht , zu dreiwöchentlichem,
bei Letzterem durch zweimaliges Fasten in der Woche verschärften , Leopold Scheib¬
mayer , Kleinfuhrmann , zu zweiwochentlichem , Joseph Warta , Taglöhner , zu
achttägigem, Joseph Bast , Kutscher, und Andreas Ruhland , Taglöhner, zu
viertägigem , durch zweimaliges , Peter Götz , Leichenansager , Johann Knauer,
Handlungs - Commis , Franz Maglo , Kellner, und Philipp Kinast , Schuh¬
machergeselle , zu L8stündigem , durch einmaliges Fasten verschärften Stockhaus¬
arreste in Eisen , Johann Winter , befugter Spengler, zu acht- und Franzisca
Kutscher « , Webermeisters - Witwe , zu dreitägigem einfachen Arreste.

Wegen Wachbeleidigung und Renitenz , wie auch wegen aufreizender Reden
wurde ferner noch gegen den Hausmeister Bannagl und den Taglöhner Georg
Bichl er auf fünf und zwanzig , gegen den Schneidergesellen JosephWeiß und
den Druckerwäscher AndreasPrager auf zwanzig , gegen den Fuhrknecht Wenzel
Neubauer und den Kutscher Joseph Seyball auf fünfzehn , gegen den
Schmiedgesellen Wenzel Nachtmann und gegen den Fleischhauergesellen Franz
Huber auf zehn Stockstreiche erkannt.

Weiters wurde wegen der vorgenannten Vergehen , erschwert durch gewalt¬
same Befreiung eines Arrestanten , der Viktualienhändler Jacob Liceny zu
acht- und dessen EhegattinMaria wegen aufreizender und beleidigender Reden
gegen ein Sicherheits - Organ , widersetzlichen und erceffiven Benehmens zu sechs-
wochentlichem Stockhausarreste, wegen Beleidigung eines k. k. Soldaten der Mehl-
und Geschirrhändler HieronymusBrauneis, zu acht- , wegen unbefugten Hau-
sirens mit Druckschriften der Schneidergeselle Johann Bayer zu sechstägigem Stock¬
hausarreste in Eisen , und JohannHamlas, ohne Beschäftigung , zu viertägigem
einfachen! Stockhausarreste verurtheilt.

Endlich wurde noch wegen Majestäts - Beleidigung im zweiten Grade,
erschwert durch aufreizende Reden , gegen den Schneidergesellen Johann Rebetz
auf sechsmonatlichen , durch wöchentlich einmaliges Fasten verschärften Stockhaus¬
arrest in Eisen , und wegen Verbreitung übelwollender und aufreizender Druck¬
schriften gegen den Geschäftsleiter der Jasper '

schen Leihbibliothek , Albert Last,
auf eine Geldbuße von 300 Gulden Conventions - Münze erkannt.

Se. Ercellenz der Herr Civil- und Militär - Gouverneur haben Sich jedoch
in Gnaden bewogen gefunden , von den angeführten Verurtheilteu dem Johann
Rebetz und der MariaLiceny die Strafe auf die Hälfte der Dauer , wie auch
dem Albert Last die ihm zuerkannte Geldbuße auf die Hälfte des Betrages zu
ermäßigen und dem Leopold Scheibmayer den Rest der Strafe nachzusehen.

Wien am 19. Februar 1851.
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